
 

 

 

 

 
 

 

Landkreis Rotenburg 
(Wümme) 

              Der Landrat 

 
Bezeichnung: 
 
Beratung des vorliegenden Antrags auf Kreiszuschüsse; 
hier: Zuschuss für den Bau und die Einrichtung von Jugendräumen nach der 
Verwaltungshandreichung „Förderung der Jugendarbeit“ 
 
Sachverhalt: 
 
In den Anlagen 1 und 2 sind die Anträge auf einen Zuschuss für die Renovierung und 
Einrichtung von Jugendräumen dargestellt.  
 
Die Voraussetzungen einer Förderung nach der Verwaltungshandreichung „Förderung der 
Jugendarbeit“ liegen vor. Der Gesamtzuschussbedarf für das Jahr 2018 beläuft sich auf 
voraussichtlich 2.505,50 €. Die Mittel sind im Haushaltsplanentwurf 2018 bereits veranschlagt. 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Dem Förderantrag der Ev. – luth. Kirchengemeinde Rhade wird gem. der 
Verwaltungshandreichung „Förderung der Jugendarbeit“ mit maximal 1.475,50 € 
zugestimmt. 
 

2. Dem Förderantrag der Ev. – luth. Kirchengemeinde Selsingen wird gem. der 
Verwaltungshandreichung „Förderung der Jugendarbeit“ mit maximal 1.030,00 € 
zugestimmt.  

 
 
 
 
 
Luttmann 
 

 

Besch l ussvor lage  
Jugendamt  

Tagesordnungspunkt: ____ 
 

 

Drucksachen-Nr.:  2016-21/0335 

Status:         öffentlich 

Datum:     17.11.2017 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

28.11.2017 Jugendhilfeausschuss 

07.12.2017 Kreisausschuss 
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